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BUNDES-INGENIEURKAMMER 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

l ; :._H ......................... :l,1.".GLm~.:r.&. : 
: ~'~tu;n; 1 a. SEP. 1992 
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A-1040 • WIEN 4 . KARLSGASSE 9 
TEL. [oeeli!] SOS I5B 07 SERIE 
TELEFAX 15015 31i! 11 

KÖRPERSCHAFT 
ÖFFENTLICHEN RECHTES 

4.9.1992 
WIEN, 

S13/92/aug/zö 
CI. z. 

Betreff: Europäische Integration/EWR: Verfassungs fragen; 
flankierende bundesverfassungsgesetzliche 
Regelungen zum EWR-Abkommen 
GZ 671.800/20-V/8/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Bundes-Ingenieurkammer bedankt sich für die Über­
sendung des oben genannten Gesetzesentwurfes. 

Die Teiländerung der Bundesverfassung, bedingt durch die 
Teilnahme Österreichs am EWRA, berührt nicht unmittelbar 
die Interessen der Ziviltechnikerschaft, weswegen sei­
tens der Bundes-Ingenieurkammer zu e1n1gen Fragen nur 
grundsätzlich Stellung genommen wird. 

Es wird insbesondere darauf verwiesen, daß im Interesse 
der Rechtssicherheit die rechtsstaatlich gebotene Zu­
gänglichkeit zu Rechtsakten auch hinsichtlich des Art 49 
Abs 4 gewährleistet bleiben muß. Für die ausreichende 
Verbreitung des Amtsblattes der EG muß daher gesorgt 
werden. 

Eine Änderung der GO des NR, hinsichtlich einer vor­
dringlichen Behandlung der im Art. SOa und SOb genann­
ten Entwürfe im Hauptausschuß bzw. im Plenum des Natio­
nalrates, wäre wegen des Umfangs und der Dringlichkeit 
sicherlich zweckmäßig. 

Mit freundlichen Grüßen 

...... /;/ 
! " !:'" ij:- -" ----:, /1 .--" \ 

Dr.~~t~r Z~~~ER 
General s ekr7"är 
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BUNDES-INGENIEURKAMMER 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

1017 Wien 

Betr.: GZ 671.800/20-v/8/92 

A-1040 • WIEN 4 • KARLSOASSE S /2 
TEL. [0222J ISOIS ISS 07 SERIE 

GENERALSEKRETARIAT 

WIEN, 

O.z. 

4.9.1992 

513/92/hu 

Europ.Integration/EWR: VErfassungsfragen; flankierende bundes­
verfassungsgesetzliche Regelung zum EWR-Abkommen; 

Beigeschlossene Unterlage(n) übermittelt das 
Generalsekretariat ohne gesonderten Brief 

In der BEilage übermittelt die Bundes-Ingenieurkammer 
25 Kopien ihrer Stellungnahme zum obigem Entwurf 

o wie vereinbart 

mit der Bitte um 

o Kenntnisnahme 

o Stellungnahme 

o Erledigung 

o weitere Veranlassung 

Termin: 

Beilage(n) 

w.o.e. 

o mit Dank zurück 

o Rücksprache 

o Verlautbarung 

o Teilnahme und Bericht 

0 ............................................. . 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Maria Hunca 
Generalsekretariat 
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